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 Allgemeines 

 

Die Egolzwiler Sicht erscheint im Monatsrhythmus, wobei für die Monate Juli und August nur eine Ausgabe 

vorgesehen ist. Pro Jahr erscheinen somit 11 Ausgaben. Die Auflage beträgt rund 630 Exemplare. 

 

Die Egolzwiler Sicht wird monatlich in alle Haushaltungen der Gemeinde Egolzwil sowie an die Abonnenten 

verschickt. Zudem ist die Egolzwiler Sicht auf der gemeindeeigenen Website www.egolzwil.ch, Schnellzugriff, 

Egolzwiler Sicht, aufgeschaltet. 

 

In der Egolzwiler Sicht werden Beiträge des Gemeinderates, der Verwaltung, der Schule (inkl. Oberstufe 

Wauwil), der Vereine Egolzwil und Wauwil und der Ortsparteien Egolzwil veröffentlicht.  

 

 

 Eingaben 

 

Beiträge von Parteien, Vereinen und Institutionen, bei welchen die Gemeinde aktiv beteiligt ist 

 

Es gelten folgende Grundsätze: 
 

Pro Ausgabe stehen einem Verein oder einer Partei 
 

▸ für Beiträge max. eine A4-Seite und  

▸ für Inserate von Veranstaltungen maximal eine halbe A4-Seite zur Verfügung. 

 

Eingaben, die nicht publiziert werden 

 

Es werden keine Inserate oder Beiträge von politischen Organisationen ausserhalb der Gemeinde Egolzwil 

publiziert. Der Gemeinderat behält sich vor, bei unsittlichem oder unpassendem Inhalt den Beitrag ohne 

Begründung ersatz- und entschädigungslos zu streichen. Im Zweifelsfall entscheidet der/die 

Informationsverantwortliche des Gemeinderates. 

 

Veranstaltungskalender (Agenda) 

 

Die Termine für die Agenda werden folgenden Medien entnommen: 
 

▸ Jahres-Veranstaltungskalender der Gemeinde Egolzwil; 

▸ Homepage der Gemeinde Egolzwil; 

▸ Entsorgungskalender der Gemeinde Egolzwil; 

▸ Schul- und Ferienplan der Primarschule Egolzwil; 

▸ Eingaben von Einwohnern oder Firmen mit Sitz in Egolzwil oder Wauwil. 

 

 

 Redaktionsschluss 

 

Der Eingabeschluss ist jeweils auf der ersten Seite der vorangehenden Egolzwiler Sicht publiziert. 

 

Zu spät eingetroffene Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

 

 Redaktion und Druck 

 

Carmen-Druck AG 

Waldegg 12 

6242 Wauwil 
 

Tel. 041 980 44 80 

info@carmendruck.ch  

http://www.egolzwil.ch/
mailto:info@carmendruck.ch
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 Einsendungen 

 

Einsendungen haben direkt an die Redaktion: 

 

Carmen-Druck AG 

Waldegg 12 

6242 Wauwil 

 

info@carmendruck.ch 

 

zu erfolgen.  

 

Für die Eingaben besteht das nachfolgende Textlayout, welches ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde 

Egolzwil heruntergeladen werden kann. 

 

Beiträge von Vereinen und Parteien 

 

Einsendungen sind als druckoptimierte pdf-Datei mit eingebetteten Schriften einzureichen. 

 

Allfällige Bearbeitungen der eingesandten Beiträge werden von der Redaktion zu Lasten des Einsenders 

verrechnet. 

 

Seitenlayout 

 

Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, hat die Redaktion ein Muster-Dokument in Word 

sowie InDesign erstellt, welches auf Anfrage (info@carmendruck.ch) gerne zur Verfügung gestellt wird. 

 

Es beinhaltet folgende Formatvorgaben:  

 

A4 (210 x 297 mm), 2-spaltig Spaltenbreite je 86 mm, Abstand 10 mm Rand links und rechts je 14 mm 

Rand oben 34 mm, Rand unten 14 mm 

 

Schrift Titel:  Calibri, 14 Punkt, Grossbuchstaben 

Schrift Untertitel:  Calibri 11 Punkt 

Schrift Text:  Calibri 11 Punkt 

 

Fotos / Logos  

 

Signete und Bilder werden vorzugsweise ein- oder zweispaltig eingesetzt. Die Auflösung sollte mindestens 

300 dpi betragen. Fotos und Logos können in Farbe eingesetzt werden, der Druck erfolgt danach 

automatisch in Graustufe. 

 

Fotos sind immer sehr beliebt. Das jpg.Format ist am idealsten. Bitte immer mit Legende beschriften. Fotos 

müssen immer in einer separaten Datei gesandt werden. Wenn Fotos in der Worddatei eingebettet sind, 

können sie beim Druck nicht optimal übernommen werden. Dies führt zu Qualitätseinbussen. 

 

Beilageblätter 

 

Beilageblätter können zur Egolzwiler Sicht beigelegt werden. Die zusätzlichen Kosten für das Beilegen sind 

jedoch kostenpflichtig und werden von Carmen Druck direkt dem Auftraggeber verrechnet. Für 

Gewerbebetriebe ist ein Beilageblatt einem Inserat gleichzustellen und entsprechend einer 1/1 Seite 

kostenpflichtig. 

 

Dateinamen 

 

Es sind kurze, klare Namen ohne Leerschläge und ohne Sonderzeichen für die Bezeichnung der Datei zu 

wählen. 

mailto:info@carmendruck.ch
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Auskünfte 

 

Für Fragen steht die Redaktion unter Telefon 041 980 44 80 oder Email info@carmendruck.ch gerne zur 

Verfügung. 
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MERKBLATT FÜR 
VERÖFFENTLICHUNGEN IN DER 
EGOLZWILER SICHT 
 
Beiträge von Vereinen und Parteien 
 
Ihre Vereins- und Parteieinsendungen senden Sie 
uns bitte als druckoptimierte pdf-Datei mit 
eingebetteten Schriften. 
 
Allfällige Bearbeitungen der eingesandten Beiträge 
müssten wir zu Ihren Lasten verrechnen. 
 
Seitenlayout 
 
Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu 
gewährleisten, haben wir ein Muster-Dokument in 
Word sowie InDesign erstellt, welches wir Ihnen 
gerne auf Anfrage (info@carmendruck.ch) per  
e-mail zustellen. 
 
Es beinhaltet folgende Formatvorgaben: 
A4 (210 x 297 mm), 2-spaltig 
Spaltenbreite je 86 mm, Abstand 10 mm 
Rand links und rechts je 14 mm 
Rand oben 34 mm, Rand unten 14 mm 
 
Schrift Titel:  Calibri, 14 Punkt 
 
Schrift Untertitel:  Calibri, 11 Punkt, 
 
Schrift Text:  Calibri, 11 Punkt, 
 
Selbstverständlich steht es Ihnen frei, Ihre 
Texteingaben auch anders zu gestalten. 

 

 
 

 Fotos / Logos 
 
Signete und Bilder setzen Sie vorzugsweise 1- oder 
2-spaltig ein. Die Auflösung sollte mindestens 300 
dpi betragen. Fotos und Logos können in Farbe 
eingesetzt werden, der Druck erfolgt dann 
automatisch in Graustufe. 
 
Dateinamen 
 
Wählen Sie kurze, klare Namen ohne Leerschläge 
und ohne Sonderzeichen für die Bezeichnung Ihrer 
Datei. 

 

 
 
Testdateien 
 
Es lohnt sich, wenn Sie uns Ihre erste Datei 
frühzeitig zum Test zustellen, dadurch können wir 
Hektik durch zu spät entdeckte Mängel vermeiden. 
 
Inhalt 
 
Die Inhalte werden nicht kontrolliert. Für 
Falschinformationen, fehlerhafte Inhalte und 
Rechtsschreibung wird keine Haftung 
übernommen. Die Gemeinde behält sich vor, bei 
unpassendem Inhalt den Beitrag ersatzlos zu 
streichen.  
 
Auskünfte 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 
Telefon 041 980 44 80 oder per e-mail via 
info@carmendruck.ch zur Verfügung. 
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 Inserate 

 

Gewerbebetriebe mit Sitz in Egolzwil oder Wauwil 

 

Grundsätzlich werden nur Inserate von Gewerbebetrieben mit Firmensitz in Egolzwil oder Wauwil 

berücksichtigt. Diese sind kostenpflichtig. 

 

Kosten: 
 

1/1 Seite (A4) Fr. 180.00 

3/4 Seite (A4) Fr. 140.00 

1/2 Seite (A4) Fr. 100.00 

1/4 Seite (A4) Fr. 60.00 

1/8 Seite (A4) Fr. 40.00 

 

Bei Gewerbebetriebe ist ein Beilegeblatt einem Inserat gleichzustellen und ist entsprechend einer 1/1 Seite 

kostenpflichtig. Wird das Beilegeblatt selber gedruckt und an Carmen Druck angeliefert, reduzieren sich die 

Kosten auf CHF 100.00. Dazu kommen die Mehrkosten für das Beilegen unter dem Titel Beilageblätter.  

 

Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erscheinen der Publikation durch die Gemeindeverwaltung Egolzwil. 

 

Ausnahmen: mögliche Publikationen von auswärtigen Firmen oder Veranstaltern 

 

Firmen oder Veranstalter ohne Sitz in Egolzwil oder Wauwil können Inserate, die die Gemeinde Egolzwil 

betreffen, wie Wohnungen oder Veranstaltungen in Egolzwil, ebenfalls gegen Kostenfolge publizieren. 

 

Gratisinserate 

 

Keine Rechnungsstellung erfolgt (nur für Einwohner von Egolzwil): 
 

▸ Direktverkauf ab Hof; 

▸ Betriebsferien; 

▸ Gefunden / Verloren; 

▸ Private Wohnungs- und Kleininserate ohne Logo sind gratis und max. 1/8 Seite (z.B. Haushaltshilfe 

gesucht); 

▸ Inserate Kandidatur für öffentliche Ämter  

 

 

 Leserbriefe 

 

Das Abdrucken eines Leserbriefes ist grundsätzlich möglich. Sie beleben unser Informationsblatt und sollen 

die Diskussion über dorfbezogene Themen anregen. Obwohl die Meinung der AutorInnen nicht mit jener des 

Gemeinderates und der Redaktion übereinstimmen muss, ist der Gemeinderat verantwortlich für den Inhalt 

der Ausgabe. Deshalb entscheidet jeweils der Gemeinderat Egolzwil über die Publikation eines Leserbriefes 

nach folgenden Richtlinien: 

 

▸ Der Leserbrief soll ein Thema mit Bezug auf Egolzwil behandeln oder ein allgemeines Thema aus 

Egolzwiler Sicht beschreiben. 

▸ Der Vorname und Name des Autors müssen unter dem Artikel stehen. 

▸ Die Adresse und die Telefonnummer des Autors müssen bekannt sein. 

▸ Der Beitrag sollte nicht länger als 1500 Zeichen inkl. Leerzeichen sein.  

 

Nicht veröffentlicht werden 

 

▸ Anonyme oder nur mit Initialen oder Vornamen unterzeichnete Briefe, deren AutorInnen nicht 

identifizierbar sind.  
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▸ Beiträge, die ehrverletzende oder offensichtlich falsche Angaben enthalten.  

▸ Briefe mit offen oder verdeckt rassistischem Inhalt. 

 

 

Auswahlkriterien 

 

▸ Es sollen verschiedene Argumente publiziert werden können. 

▸ Kurze Briefe mit klaren Kernaussagen haben Vorrang. 

 

Über Erscheinen resp. Nicht-Erscheinen der Leserbriefe wird keine Korrespondenz geführt. 

 

 

 Abo-Preise 

 

Für alle Haushaltungen in Egolzwil ist die Egolzwiler Sicht gratis.  

 

Für Auswärtige beträgt der Abo-Preis Fr. 35.00 pro Jahr (11 Ausgaben). Die Rechnungsstellung erfolgt 

jeweils im Januar für das aktuelle Jahr durch die Gemeindeverwaltung Egolzwil. Bei einer Abonnements- 

bestellung während des Jahres, wird die Rechnung pro rata gestellt. 

 

Gratiszustellungen an: 
 

Heimbewohner, Berichterstatter ortsansässiger Vereine/Organisationen, Presse (Zeitungen, Radio, TV), 

umliegende Gemeinden, diverse Amtsstellen wie Betreibungsamt, Spitex Wauwil-Egolzwil, Polizeiposten,  

SoBZ Willisau, Kath. Pfarramt Wauwil, Landesbibliothek, Schulen (Schulleitungen Egolzwil und Wauwil), 

örtliche Restaurants (zur Auflage). 

 

 

 Inkrafttreten 

 

Diese Richtlinien treten am 1. März 2011 in Kraft. Eine allfällige Änderung dieser Richtlinien ist durch den 

Gemeinderat Egolzwil zu erlassen. 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank an all jene, die sich jeden Monat die Mühe nehmen, interessante und 

informative Berichte zu verfassen sowie Eingaben zu machen. 

 

 

 

Egolzwil, 21. Februar 2011 (ergänzt 5. November 2012 und 29. Oktober 2019) 

 

 

Gemeinderat Egolzwil 

 

 

 

 

Roland Wermelinger Chantal Müller 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 


